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(54) ANORDNUNG ZUR ERZEUGUNG EINES LEUCHTSIGNALS

(57) Eine Anordnung zur Erzeugung eines Leuchtsi-
gnals enthaltend ein Leuchtmittel (10); eine Energiequel-
le (7), aus welcher das Leuchtmittel (10) mit elektrischer
Energie speisbar ist; Befestigungsmittel (13) zur Befes-
tigung des Leuchtmittels (10) am Körper im Bereich eines

menschlichen Gelenks; und einen Schalter zum Ein- und
Ausschalten des Leuchtmittels; ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schalter einen Kontakt (11; 19) um-
fasst, welcher durch Änderung der Gelenkstellung her-
stellbar oder unterbrechbar ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Er-
zeugung eines Leuchtsignals enthaltend

(a) ein Leuchtmittel;
(b) eine Energiequelle, aus welcher das Leuchtmittel
mit elektrischer Energie speisbar ist;
(c) Befestigungsmittel zur Befestigung des Leucht-
mittels am menschlichen Körper im Bereich eines
Gelenks; und
(d) einen Schalter zum Ein- und Ausschalten des
Leuchtmittels.

[0002] Derartige Anordnungen werden beispielsweise
in Form eines Handschuhs von Radfahrern oder anderen
Verkehrsteilnehmern verwendet, um bessere Sichtbar-
keit zu erzeugen. Derartige Sichtbarkeit ist besonders
erwünscht, wenn die Verkehrsteilnehmer ein Handzei-
chen, etwa zum Abbiegen geben.

Stand der Technik

[0003] Aus dem Stand der Technik sind eine Vielzahl
von Handschuhen oder Armbändern bekannt, welche mit
einer Leuchtdiode oder einem anderen Leuchtmittel aus-
gestattet sind. Typischerweise ist vorgesehen, dass die
Leuchtdiode über einen Schalter aktiviert wird. Ein sol-
cher Schalter hat den Nachteil, dass eine Hand vom Len-
ker entfernt werden muss, um den Schalter an der an-
deren Hand zu betätigen. Das ist zeitaufwändig und er-
fordert eine gewisse Geschicklichkeit.
[0004] Es sind ferner Anordnungen bekannt, bei denen
der Schalter in einer Weise positioniert ist, dass er mit
einem Finger der gleichen Hand betätigt werden kann.
Auch dies erfordert Zeit und Geschicklichkeit. Die Betä-
tigung eines Schalters zieht die Aufmerksamkeit des Ver-
kehrsteilnehmers oder der Verkehrsteilnehmerin auf
sich. Bei erhöhtem Verkehrsaufkommen oder komple-
xen Fahrtwegen birgt die Unterbrechung der Aufmerk-
samkeit Gefahren.
[0005] US 2015/0106996A1 offenbart eine automa-
tisch betätigbare Signalanordnung an einem Hand-
schuh. Der Handschuh ist elektrisch leitend und eine
Kontaktierung zweier Finger dient zum Schalten der
Leuchte.
[0006] DE 20 2016 001 418 U1 offenbart eine Vorrich-
tung zur Anzeige eines Fahrtrichungswechsels mittels
Handzeichen. Ein Signalgeber ist in einem Handschuh
integriert. Die Leuchtmittel sind mittels des Signalgebers
schaltbar, wobei der Signalgeber auf eine Veränderung
der Fingerhaltung oder eine Veränderung der Hand re-
agiert. Das Leuchtmittel ist in Abhängigkeit von der Beu-
gehaltung der Finger ein- oder ausschaltbar. Der Signal-
geber ist deutlich beabstandet zum Leuchtmittel ange-
ordnet und wird beispielsweise von einem Druckschalter

gebildet.
[0007] DE 20 2004 014 675 U1 offenbart eine Blink-
leuchte an einem Fahrradhandschuh. Die Blinkleuchte
wird über einen Federkontakt eingeschaltet.
[0008] DE 199 52 430 A1 offenbart eine Vorrichtung
zur Signalgebung mit einem Leuchtmittel, das über einen
Schalter, beispielsweise über einen Unterbrecherkon-
takt, betätigt wird. Die Druckschrift offenbart die Verwen-
dung eines Detektors für die Arm- und/oder Handhaltung
zur automatischen Aktivierung des Leuchtmittels.
[0009] DE 198 36 915 A1 offenbart einen Handschuh-
Fahrtrichtungsanzeiger, bei welchem eine Leuchtdiode
beim Lösen der Hand vom Fahrradlenker und Ausstre-
cken des Arms mit gleichzeitigem Strecken der Finger
aktiviert wird. Hierzu ist eine Elektronik in einer Kapsel
vorgesehen. Ein Signalgeber in Form eines ohmschen
Widerstands oder eines piezoelektronischen Stromflus-
ses erfasst das Krümmen und Strecken der in dem Hand-
schuh befindlichen Finger.
[0010] Die bekannten Anordnungen mit automatischer
Schaltung verwenden Sensoren deren Signal zu einer
Elektronik übertragen wird. Die elektronische Schaltun-
gen sind vergleichsweise aufwändig. Nachteilig bei der
Verwendung von Handschuhen ist es, dass diese ver-
schmutzen können oder Schweiß aufnehmen. Eine inte-
grierte, elektronische Schaltung macht zusätzliche
Maßnahmen, beispielsweise eine Kapsel oder zusätzli-
che Taschen, erforderlich um das Waschen des Hand-
schuhs zu ermöglichen.

Offenbarung der Erfindung

[0011] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Anordnung
der eingangs genannten Art zu schaffen, welche die
Nachteile des Standes der Technik überwindet, einfach
aufgebaut ist und besonders kostengünstig herstellbar
ist.
[0012] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch
gelöst, dass der Schalter einen Kontakt umfasst, welcher
durch Änderung der Gelenkstellung eines menschlichen
Körpergelenks herstellbar oder unterbrechbar ist. Bei der
erfindungsgemäßen Lösung ist vorgesehen, dass der
Kontakt im Bereich eines Körpergelenks angeordnet ist.
Das Körpergelenk selber bildet einen Aktuator zum Her-
stellen und Unterbrechen des Kontakts. Beispielsweise
kann der Kontakt durch Strecken des Körpergelenks ge-
schlossen und durch Krümmung unterbrochen werden.
Sensoren, eine Signalübertragung und aufwändige elek-
tronische Schaltungen sind dadurch überflüssig.
[0013] Das Körpergelenk kann beispielsweise das El-
lenbogengelenk oder das Handgelenk sein. Eine beson-
ders bevorzugte Ausführungsform sieht aber vor, dass
das Körpergelenk ein Fingergelenk, insbesondere ein
Fingergelenk des Zeige-, Mittel oder Ringfingers ist.
Wenn die Hand den Lenker beispielsweise eines Fahr-
rads umschließt, sind die benannten Finger stark ge-
krümmt. Dann sind Leuchtmittel und Energiequelle durch
den Kontakt getrennt. Das Leuchtmittel leuchtet nicht.
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Wenn die Hand den Lenker verlässt und die Finger ge-
streckt werden, wird der Kontakt geschlossen. Dann
fließt Strom und das Leuchtmittel leuchtet. Es versteht
sich, dass der Kontakt auch umgekehrt beim Beugen des
Fingers geschlossen und beim Strecken des Fingers un-
terbrochen werden kann.
[0014] Es kann vorgesehen sein, dass der Schalter auf
einer dem menschlichen Körper zugewandten Außen-
seite eines Grundkörpers angeordnet ist und durch Kon-
takt mit dem menschlichen Körper schaltbar ist.
[0015] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass

(a) das Leuchtmittel in einem Teil eines zweiteiligen
Trägerkörpers angeordnet ist,
(b) ein Grundkörper des Trägerkörpers an einen
Auslösekörper des Trägerkörpers angelenkt ist, und
(c) der Kontakt Änderung der Winkelstellung an dem
Scharnier herstellbar ist.

[0016] Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass die
Energiequelle in einem und das Leuchtmittel in einem
anderen Teil des zweiteiligen Trägerkörpers angeordnet
ist. Es kann auch vorgesehen sein, dass eine elektrische
Leitung über den Kontakt geführt ist, über welche das
Leuchtmittel schaltbar ist.
[0017] Ein Teil des Trägerkörpers kann über ein Ge-
lenk, beispielsweise über ein Scharnier, an den anderen
Teil des Trägerkörpers angelenkt sein. Das Scharnier
kann von einem flexiblen Kunststoffteil gebildet sein. Es
ist aber auch jede andere gelenkige Verbindung geeig-
net.
[0018] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung umfassen die Befestigungsmittel ein an verschie-
dene Fingergrößen anpassbares Band, eine aufklipsba-
re Klammer oder einen Ring. Insbesondere ein Ring oder
ein Band beispielsweise aus einem elastischen Material,
sind kostengünstig herstellbar und stört den Nutzer oder
die Nutzerin wenig. Statt eines Bandes, einer Klammer
oder eines Rings kann die Anordnung auch in einen
Handschuh integriert sein.
[0019] Bei einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
ist vorgesehen, dass der Trägerkörper wenigstens teil-
weise transparent ist. Das von dem Leuchtmittel erzeug-
te Licht kann dann an den transparenten Stellen des Trä-
gerkörpers austreten. Bei geeignetem Material wird das
Licht dabei gestreut, so dass es aus einer Vielzahl von
Richtungen sichtbar ist.
[0020] Die Energiequelle kann von einem Kondensa-
tor, einem wiederaufladbaren Akkumulator oder einer
austauschbaren Batterie gebildet sein. Derartige Ener-
giequellen sind kommerziell verfügbar und leicht hand-
habbar.
[0021] Insbesondere kann eine elektronische Schal-
tung vorgesehen sein, welche verschiedene Betriebsmo-
di des Leuchtmittels ermöglicht und Stellmittel zum Aus-
wählen eines Betriebsmodus. Die Betriebsmodi können
beispielsweise ausgewählt sein aus der Gruppe enthal-
tend AUS, Dauerleuchten, schnelles Blinken, langsames

Blinken.
[0022] Für eine alternative Verwendung als Spielzeug
kann eine RGB-Lichtquelle oder ein oder mehrere
Leuchtmittel in verschiedenen Farben vorgesehen sein.
Die Farbe kann dann beispielsweise durch einen Schal-
ter ausgewählt werden.
[0023] Es können Mittel zur Auswahl und/oder Begren-
zung des Raumwinkels in den das Leuchtmittel abstrahlt
vorgesehen sein. Auch das Leuchtmittel selber kann in
einen begrenzten Raumwinkel abstrahlen. Dies ist ins-
besondere der Fall, wenn das Leuchtmittel von einem
Laser gebildet ist. Bei einem begrenzten Raumwinkel
strahlt das Leuchtmittel beispielsweise nur in einer Rich-
tung ab. Das ermöglicht die Verwendung der Anordnung
als Pointer.
[0024] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
eine Schutzhülle aus elastischem Werkstoff vor. Diese
schützt vor Verschmutzung, Kondenswasser und Um-
welteinflüssen, etwa Regen oder Sonneneinstrahlung.
Die Elastizität muss dergestalt sein, dass die Kontaktie-
rung nicht beeinträchtigt wird.
[0025] In einer bevorzugten Ausgestaltung erfüllt die
Schutzhülle gleichzeitig die Funktion des Befestigungs-
mittels. Die Schutzhülle ist trennbar und austauschbar,
um den Trägerkörper an unterschiedliche Fingeranato-
mien anzupassen. Neben der Befestigung als Ring (sie-
he auch Fig. 6-11), ist auch eine Schutzhülle mit in der
Länge veränderbarem Band möglich.
[0026] Das Leuchtmittel kann von einer LED oder einer
Laserdiode gebildet sein. Es sind aber auch alle anderen
Leuchtmittel geeignet, beispielsweise Glühleuchten,
OLED oder dergleichen.
[0027] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
eine Schnittstelle vor, über welche Steuersignale emp-
fangbar sind. Über eine solche Schnittstelle können die
Leuchtmittel einer Serie von Leuchtmitteln ähnlich wie
bei einer Lichtorgel gesteuert werden.
[0028] Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen-
stand der Unteransprüche. Ein Ausführungsbeispiel ist
nachstehend unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen näher erläutert.

Definitionen

[0029] In dieser Beschreibung und in den beigefügten
Ansprüchen haben alle Begriffe eine dem Fachmann ge-
läufige Bedeutung, welche der Fachliteratur, Normen
und den einschlägigen Internetseiten und Publikationen,
insbesondere lexikalischer Art, beispielsweise www.Wi-
kipedia.de, www.wissen.de oder der Wettbewerber, for-
schenden Institute, Universitäten und Verbände darge-
legt sind. Insbesondere haben die verwendeten Begriffe
nicht die gegenteilige Bedeutung dessen, was der Fach-
mann den obigen Publikationen entnimmt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0030]

3 4 
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Fig.1 ist ein schematischer Querschnitt durch einen
über einen Kontakt kontaktierbaren zweiteili-
gen Trägerkörper mit einem Leuchtmittel.

Fig.2a illustriert die Verwendung des Trägerkörpers
aus Figur 1 bei unterbrochenem Kontakt mit
gekrümmtem Finger entsprechend einem ers-
ten Ausführungsbeispiel.

Fig.2b illustriert die Verwendung des Trägerkörpers
aus Figur 1 bei geschlossenem Kontakt mit ge-
strecktem Finger entsprechend einem ersten
Ausführungsbeispiel.

Fig.3a illustriert die Verwendung des Trägerkörpers
aus Figur 1 bei geöffnetem Kontakt mit ge-
krümmtem Finger entsprechend dem zweiten
Ausführungsbeispiels.

Fig.3b illustriert die Verwendung des Trägerkörpers
aus Figur 1 bei geschlossenem Kontakt mit ge-
strecktem Finger entsprechend dem zweiten
Ausführungsbeispiel.

Fig.4a illustriert die Verwendung eines abgewandel-
ten Trägerkörpers aus Figur 1 ohne Gelenk bei
geöffnetem Kontakt mit gekrümmtem Finger.

Fig.4b illustriert die Verwendung eines abgewandel-
ten Trägerkörpers aus Figur 1 ohne Gelenk bei
geschlossenem Kontakt mit gestrecktem Fin-
ger.

Fig.5 illustriert ein drittes Ausführungsbeispiel, bei
welchem eine an einem Finger befestigte An-
ordnung als Pointer verwendet wird.

Fig.6 ist eine Seitenansicht eines vierten Ausfüh-
rungsbeispiels eines Fingerblinkers.

Fig.7 ist eine Vorderansicht des Fingerblinkers aus
Figur 6.

Fig.8 ist eine Draufsicht auf den Fingerblinker aus
Figur 6.

Fig.9 ist eine perspektivische Ansicht des Fin-
gerblinkers aus Figur 6.

Fig.10 ist eine Rückansicht des Fingerblinkers aus Fi-
gur 6.

Fig.11 ist eine geschnittene Ansicht des Fingerblin-
kers aus Figur 6.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0031] Figur 1 zeigt einen Grundkörper, der allgemein
mit 1 bezeichnet ist. Der Grundkörper 1 ist an einem kör-
pernahen Fingergliedknochen 14 (Phalanx proximalis)
vorgesehen. Die Befestigung erfolgt im vorliegenden
Ausführungsbeispiel durch ein Band 13. Das Band ist als
flexibles Band, beispielsweise als Gummiband ausgebil-
det und kann so für verschiedene Fingergrößen einge-
stellt werden. Es ist auch möglich, das Band mit einem
Klettverschluss oder einem anderen einstellbaren Ver-
schluss zu versehen. Die Einstellbarkeit bzw. Elastizität
ermöglicht auch das Tragen mit Handschuhen. Bei ei-
nem nicht-dargestellten, alternativen Ausführungsbei-
spiel ist der Grundkörper mit einer Klammer versehen,
die sich auf den Finger "aufclipsen" lässt. Auch ein fester

Ring kann zum Befestigen am Finger verwendet werden.
[0032] Der Grundkörper 1 ist aus einem transparenten
Material gefertigt. Auf diese Weise kann der Grundkörper
durch eine Lichtquelle 10 in seinem Inneren vollständig
zum Leuchten gebracht werden. Dies ist in den Figuren
2b und 3b schematisch dargestellt.
[0033] Der Grundkörper 1 ist über eine gelenkige Ver-
bindung 3 mit einem Auslösekörper 2 verbunden. Im auf-
gesteckten Zustand ist die gelenkige Verbindung 3 im
Bereich eines Fingergelenks auf der Handaußenfläche
angeordnet. Die Drehachse erstreckt sich entlang der
Verbindung parallel zur Krümmungsachse des Finger-
gelenks. Figur 2a und Figur 2b illustrieren eine erste Va-
riante, bei der die gelenkige Verbindung 3 im Bereich
des Fingermittelgelenks 17 angeordnet ist. Figur 3a und
Figur 3b illustrieren eine zweite Variante, bei der das
Scharnier im Bereich des Fingergrundgelenks 18 ange-
ordnet ist.
[0034] Figur 4a und 4b illustrieren eine dritte Variante,
bei der auf die gelenkige Verbindung von Grund- und
Auslösekörper 1 und 2 verzichtet wird. Das Schaltsignal
wird hier durch einen in Fig 4a unausgelösten Mikro-
schalter 19 an einem einteiligen Trägerkörper erzeugt.
Figur 4b zeigt den durch das Strecken des Fingers aus-
gelösten Mikroschalter 20.
[0035] Wenn das unter der gelenkigen Verbindung 3
befindliche Gelenk 17 bzw. 18 bewegt wird, verändert
sich der Winkel zwischen dem Grundkörper 1 und dem
Auslösekörper 2. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel
besteht die gelenkige Verbindung aus einem Kunst-
stoffstreifen, der um eine Drehachse senkrecht zur Dar-
stellungsebene beweglich ausgebildet ist.
[0036] An der dem Auslösekörper 2 zugewandten
Stirnfläche des Grundkörpers 1 befindet sich eine erste
Kontaktfläche 4. An einer dem Grundkörper 1 zugewand-
ten Stirnfläche des Auslösekörpers 2 befindet sich eine
korrespondierende zweite Kontaktfläche 5. Die Kontakt-
flächen 4 und 5 sind derart ausgebildet, dass der Kontakt
zwischen den beiden Flächen hergestellt wird, wenn der
Finger wie in Figur 2b und Figur 3b illustriert, gestreckt
ist. Der Kontakt zwischen den beiden Kontaktflächen 4
und 5 ist unterbrochen, wenn die Finger wie in Figur 2a
und Figur 3a illustriert, gekrümmt sind. Dabei ist der Kon-
takt nicht erst bei vollständiger Krümmung unterbrochen,
sondern bereits bei geringerer Krümmung, wie sie etwa
beim Halten eines Fahrradlenkers vorliegt. Anstatt der
Kontaktflächen 4 und 5 ist auch die Verwendung eines
Mikroschalters möglich.
[0037] In dem Grundkörper 1 ist eine Elektronik 6 an-
geordnet. Die Elektronik 6 ist derart ausgebildet, dass
eine Energiequelle 7 die Lichtquelle 10 mit elektrischer
Energie versorgt, wenn die Kontaktflächen 4 und 5 in
Kontakt stehen. Als Energiequelle 7 kann jede Energie-
quelle verwendet werden, welche elektrische Energie
bereitstellt. Beispiele sind Batterien, Akkumulatoren,
Kondensatoren und dergleichen.
[0038] Ein Schalter 8 ermöglicht die Auswahl eines Be-
triebsmodus. Der Schalter 8 ist im vorliegenden Ausfüh-
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rungsbeispiel als Taster ausgebildet. Die Auswahl erfolgt
durch mehrfaches Drücken oder durch Drücken für eine
der Auswahl entsprechenden Zeitspanne. Dies ermög-
licht nicht nur das Ein- und Ausschalten, sondern auch
die Auswahl weiterer Betriebsmodi, etwa schnelles Blin-
ken, langsames Blinken oder Dauerlicht.
[0039] Grund- und Auslösekörper 1 und 2 sind in einer
gemeinsamen, ebenfalls transparenten Umhüllung 9 an-
geordnet. Die Umhüllung besteht aus einem elastischen
Werkstoff. Die Umhüllung ermöglicht eine angenehme
Haptik und schützt vor Witterungseinflüssen, etwa Re-
gen oder Feuchtigkeit und vor Stößen und dergleichen
mehr.

Die Anordnung arbeitet wie folgt:

[0040] Grundkörper 1 und Auslösekörper 2 folgen der
Anatomie des Fingers 18 und sind so gestaltet, dass bei
leicht gekrümmten Fingergliedern der Kontakt 11 zwi-
schen den Kontaktflächen 4 und 5 offen ist. Dies ist in
Figur 2a illustriert. Durch Strecken der Fingerglieder, et-
wa beim Ausstrecken der Hand beim Abbiegen mit dem
Fahrrad, wird der Kontakt geschlossen. Der geschlosse-
ne Kontakt 12 ist in Figur 2b illustriert.
[0041] Die Kontaktierung kann durch eine Streckung
im Fingergrundgelenk bewirkt werden. Dies ist in Figur
3a und 3b illustriert. Die Kontaktierung kann auch am
proximalen Interphalangealgelenk erfolgen. Dies ist in
Figur 2a und 2b illustriert. Die Schaltung kann alternativ
im menschlichen Körper implantiert sein.
[0042] Zum Einschalten der Anordnung wird der
Schalter 8 gedrückt. Dabei können auch mehrere Be-
triebsmodi durch kurze Schaltvorgänge geschaltet wer-
den z.B. in der Reihenfolge: AUS > Dauerleuchten >
schnelles Blinken > langsames Blinken > AUS
[0043] In einer weiteren Ausführungsform kann zum
Einschalten auch der Kontakt 11 genutzt werden, indem
ein bestimmter Tastrhythmus wie kurz-kurz-lang genutzt
wird.
[0044] Durch langes Drücken kann zum Beispiel un-
abhängig von der Blink-Charakteristik die Farbe einge-
stellt werden, wenn eine RGB-Lichtquelle zum Einsatz
kommt.
[0045] Für die Verwendung im Unterhaltungsbereich
oder als Spielzeug ist es auch denkbar, das Signal des
Kontakts 4,5 nicht nur zum Aktivieren des mit dem Schal-
ter 8 gewählten Blink- und Farbmusters zu verwenden,
sondern auch diesen Schaltvorgang verwenden, um et-
wa bei jeder Auslösung mit einer anderen Farbe zu leuch-
ten.
[0046] Für die Verwendung als sichtbarkeitsfördern-
des Hilfsmittel in der Dunkelheit ist ein teilweise oder voll-
ständig durchleuchtbares Gehäuse vorgesehen. Da-
durch kann eine Sichtbarkeit der ausgestreckten Hand
von aus einem breiten Spektrum an Richtungen gewähr-
leistet werden. Zur Anzeige eines Abbiegewunsches des
Radfahrers oder der Radfahrerin bietet sich ein blinken-
des gelbes Licht an. Um die Sichtbarkeit und Betriebssi-

cherheit weiter zu erhöhen kann durch die Elektronik bei
Auslösung des Kontakt 11 direkt eine Folge von etwa
drei Blinksignalen ausgegeben werden, auch wenn das
auslösende Fingergelenk zwischenzeitlich wieder ge-
beugt wurde.
[0047] In der Anwendung als Accessoire oder als
leuchtendes Spielgerät ist auch die Abstrahlung von ge-
richtetem Licht denkbar um im Zusammenspiel mit leich-
tem Nebel/Dunst, wie er bei Veranstaltungen eingesetzt
wird, einen sichtbaren Lichtstrahl in Verlängerung des
ausgestreckten Fingers auszusenden. Dies ist in Figur
5 illustriert.
[0048] Es können auch mehrere der Fingerblinker an
einer Hand zum Einsatz kommen. Durch den Kontakt
kann nicht nur das Leuchten in einem ausgewählten
Muster oder einer ausgewählten Farbe aktiviert werden,
sondern etwa auch bei jeder Auslösung die Farbe oder
der Blinkrhythmus gewechselt werden.
[0049] Eine weitere Verwendung der Anordnung ist die
Verwendung als Zeigegerät. Bei einer solchen Verwen-
dung wird eine Laserdiode 16 als Lichtquelle 10 verwen-
det. Auch diese wird durch den ausgestreckten Finger
aktiviert und kann als Laserpointer zum Zeigen auf etwa
eine Projektionsfläche 15 verwendet werden.
[0050] Figuren 6 bis 11 illustrieren ein viertes Ausfüh-
rungsbeispiel eines Fingerblinkers mit einem festen
Grundkörper 101 und einem elastischen, den Grundkör-
per aufnehmenden, Ring 113 zur Befestigung am Finger.
Hier ist eine ergonomische Ausgestaltung gewählt, wel-
che aber im übrigen den Ausführungsbeispielen aus Fi-
gur 1 bis 5 entspricht.
[0051] Die oben erläuterten Ausführungsbeispiele die-
nen der Illustration der in den Ansprüchen beanspruch-
ten Erfindung. Merkmale, welche gemeinsam mit ande-
ren Merkmalen offenbart sind, können in der Regel auch
alleine oder in Kombination mit anderen Merkmalen, die
im Text oder in den Zeichnungen explizit oder implizit in
den Ausführungsbeispielen offenbart sind, verwendet
werden. Maße und Größen sind nur beispielhaft ange-
geben. Dem Fachmann ergeben sich geeignete Berei-
che aus seinem Fachwissen und brauchen hier daher
nicht näher erläutert werden. Die Offenbarung einer kon-
kreten Ausgestaltung eines Merkmals bedeutet nicht,
dass die Erfindung auf diese konkrete Ausgestaltung be-
schränkt werden soll. Vielmehr kann ein solches Merk-
mal durch eine Vielzahl anderer, dem Fachmann geläu-
figen Ausgestaltungen verwirklicht werden. Die Erfin-
dung kann daher nicht nur in Form der erläuterten Aus-
gestaltungen verwirklicht werden, sondern durch alle
Ausgestaltungen, welche vom Schutzbereich der beige-
fügten Ansprüche abgedeckt sind.
[0052] Die Begriffe "oben", "unten", "rechts" und "links"
beziehen sich ausschließlich auf die beigefügten Zeich-
nungen. Es versteht sich, dass beanspruchte Vorrichtun-
gen auch eine andere Orientierung annehmen können.
Der Begriff "enthaltend" und der Begriff "umfassend" be-
deuten, dass weitere, nicht-genannte Komponenten vor-
gesehen sein können. Unter dem Begriff "im Wesentli-
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chen", "vorwiegend" und "überwiegend" fallen alle Merk-
male, die eine Eigenschaft oder einen Gehalt mehrheit-
lich, d.h. mehr als alle anderen genannten Komponenten
oder Eigenschaften des Merkmals aufweisen, also bei
zwei Komponenten beispielsweise mehr als 50%.

Patentansprüche

1. Anordnung zur Erzeugung eines Leuchtsignals ent-
haltend

(a) ein Leuchtmittel (10);
(b) eine Energiequelle (7), aus welcher das
Leuchtmittel (10) mit elektrischer Energie speis-
bar ist;
(c) Befestigungsmittel (13) zur Befestigung des
Leuchtmittels (10) am menschlichen Körper im
Bereich eines Gelenks; und
(d) einen Schalter zum Ein- und Ausschalten
des Leuchtmittels;

dadurch gekennzeichnet, dass
(e) einen Schalter, der einen Kontakt (11; 19) um-
fasst, welcher durch Änderung der Gelenkstellung
eines menschlichen Körpergelenks herstellbar oder
unterbrechbar ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schalter auf einer dem mensch-
lichen Körper zugewandten Außenseite eines Trä-
gerkörpers angeordnet ist und durch Kontakt mit
dem menschlichen Körper schaltbar ist.

3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

(a) das Leuchtmittel (10) in einem Teil (1) eines
zweiteiligen Trägerkörpers (1,2) angeordnet ist,
(b) ein Grundkörper (1) des Trägerkörpers an
einen Auslösekörper (2) des Trägerkörpers an-
gelenkt ist, und
(c) der Kontakt (4,5) über eine Änderung der
Winkelstellung an dem Gelenk (3) herstellbar
ist.

4. Anordnung nach einem der vorgehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Befesti-
gungsmittel (13) ein an verschiedene Fingergrößen
anpassbares Band, eine aufklipsbare Klammer oder
einen Ring umfassen.

5. Anordnung nach einem der vorgehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger-
körper (1, 2) wenigstens teilweise transparent ist.

6. Anordnung nach einem der vorgehenden Ansprüche
3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Gelenk

(3) an dem Trägerkörper von einem flexiblen Kunst-
stoffteil gebildet ist.

7. Anordnung nach einem der vorgehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Energie-
quelle (7) von einem Kondensator, einem wiederauf-
ladbaren Akkumulator oder einer austauschbaren
Batterie gebildet ist.

8. Anordnung nach einem der vorgehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine elektro-
nische Schaltung (6) vorgesehen ist, welche ver-
schiedene Betriebsmodi des Leuchtmittels ermög-
licht und Stellmittel (8) zum Auswählen eines Be-
triebsmodus.

9. Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Betriebsmodi ausgewählt sind
aus der Gruppe enthaltend AUS, Dauerleuchten,
schnelles Blinken, langsames Blinken.

10. Anordnung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine RGB-Lichtquelle (10) oder
ein oder mehrere Leuchtmittel in verschiedenen Far-
ben vorgesehen sind.

11. Anordnung nach einem der vorgehenden Ansprü-
che, gekennzeichnet durch Mittel zur Auswahl
und/oder Begrenzung des Raumwinkels in den das
Leuchtmittel (10) abstrahlt.

12. Anordnung nach einem der vorgehenden Ansprü-
che, gekennzeichnet durch eine Schutzhülle (9)
aus elastischem Werkstoff, vorzugsweise eine
Schutzhülle, welche die Funktion des Befestigungs-
mittels übernimmt.

13. Anordnung nach einem der vorgehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Leucht-
mittel (10) von einer LED oder einer Laserdiode ge-
bildet ist.

14. Anordnung nach einem der vorgehenden Ansprü-
che, gekennzeichnet durch eine Schnittstelle, über
welche Steuersignale empfangbar sind.
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